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Gleiches Problem, andere Lösung
Auch Belgien reibt sich am schulischen Umgang mit den Landessprachen – und drängt Englisch zurück

ANTONIO FUMAGALLI, BRÜSSEL

Vor ein paar Wochen, in einem Hotel-
restaurant südlich der belgischen Pro-
vinzstadt Charleroi: Ein niederländi-
scher Gast möchte etwas essen und
erklärt zuerst an der Bar und danach
direkt dem Kellner, dass seine Beglei-
tung etwas später eintreffe. Er spricht
Englisch – auf Niederländisch versuche
er es mittlerweile gar nicht mehr, sagt er
später. Doch auch Englisch ist hier we-
nig hilfreich.Die beiden Gastgeber kön-
nen, oder wollen, ihn nicht verstehen.
Letztlich unterhalten sich alle Betei-
ligten über die Funktion der automati-
schen Übersetzung von Google.

Die Episode mag zufällig wirken und
steht doch für ein allgemeines Phäno-
men, das Belgien praktisch seit der Un-
abhängigkeit beschäftigt – und unwei-
gerlich an die gegenwärtige Schweizer
Diskussion rund ums Frühfranzösisch
erinnert. Welchen Stellenwert haben
die Landessprachen? Und vor allem:
Wie sorgt man am effizientesten dafür,
dass sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner des gleichen Landes miteinan-
der verständigen können?

Französisch ab dritter Klasse

Belgien verfügt über ähnliche Voraus-
setzungen wie die Schweiz: mehrere of-
fizielle Landessprachen – in Belgien
sind es Niederländisch, Französisch und
Deutsch –, ein föderal geprägtes Polit-
und Bildungssystem, eine vergleichbar
grosse Bevölkerung undmächtige Nach-
barländer, die neben sprachlichem auch
kulturellen Einfluss ausüben.Anders als
in der Schweiz geht in Belgien derTrend
allerdings dazu, dass man sich zumindest
schulpolitisch wieder vermehrt den Lan-
dessprachen zuwendet.

In zwei der drei Sprachgemeinschaf-
ten – in der deutschen und in der flä-
mischen, die Niederländisch spricht –
ist die Ausgangslage simpel: Ab der
dritten Primarstufe lernen alle Kinder
Französisch. Komplexer ist es bei der
französischen Sprachgemeinschaft, die
in der zweisprachigen Region Brüssel
und in der RegionWallonien lebt.Wäh-
rend den französischsprachigen Brüsse-
lern ebenfalls die «andere» Landesspra-
che (also Niederländisch) ab der dritten
Primarschule unterrichtet wird, haben
die Wallonen die Wahl: entweder Nie-

derländisch, Deutsch oder Englisch zu
lernen.

Jahrzehntelang wählte eine Mehr-
heit der wallonischen Eltern das Nie-
derländische als erste Fremdsprache
für ihre Kinder – schliesslich handelt
es sich immerhin um die meistgespro-
chene Sprache des Landes, und Studien
zeigen: Wer Niederländisch spricht, hat
bessere Chancen auf dem belgischen
Arbeitsmarkt. 2021 hat sich zumindest
auf Sekundarstufe das Blatt zum ersten
Mal gewendet: Erstmals waren mehr
wallonische Schülerinnen und Schü-
ler für den Englisch- als für den Nie-
derländischunterricht eingeschrieben
(Deutsch führt ein Schattendasein).Als
Hauptgrund gaben die Eltern an, dass
Englisch im internationalen Kontext
mehr Gewicht habe.

Dem ist zweifellos so, im belgischen
Kontext spielen aber auch Ressenti-

ments eine Rolle: Das im Süden ge-
legene Wallonien war einst der Wirt-
schaftsmotor des Landes, die Elite
sprach ausschliesslich Französisch. Dass
Brüssel, das geografisch im flämischen
Landesteil liegt, grösstenteils franzö-
sischsprachig ist, geht auf die Verwal-
tungsausdehnung im 19. Jahrhundert zu-
rück. Erst 1967 wurde die belgischeVer-
fassung ins Niederländische übersetzt.

Niederländisch etwas verpönt

Das Blatt hat sich gewendet. Längst ist
Flandern prosperierender und politisch
dominanter, Wallonien und auch die
Region Brüssel ächzen hingegen unter
Überschuldung und hoherArbeitslosig-
keit. Das hat sich in die wallonische
Seele eingebrannt – und erhöht nicht
gerade die Bereitschaft, die Sprache
der «Dominatoren» zu erlernen. Hinzu

kommt, dass Niederländisch – ähnlich
wie Schweizerdeutsch – nicht als schöne
Sprache gilt, während Frankofone die
«langue de Molière» hochhalten.

Die Schweiz kennt ihren Rösti-
graben, die Abstimmung zum Eigen-
mietwert hat ihn gerade wieder einmal
bestätigt. Und doch wirkt er eher als
Röstigräbli imVergleich zu Belgien – wo
grosse flämische Parteien gar offen die
Sezession vom Rest des Landes anstre-
ben. Jedenfalls ist im 11-Millionen-Ein-
wohner-Staat die Sorge um die nationale
Kohäsion um einiges grösser.

Auch aus dieser Optik plant die fran-
zösische Sprachgemeinschaft nun eine
kleine Revolution: Ab dem Schuljahr
2027 soll den wallonischen Schulkindern
obligatorisch Niederländisch als erste
Fremdsprache gelehrt werden, so wie es
heute schon in der Region Brüssel der
Fall ist. Die heutige Wahlfreiheit würde

abgeschafft, die Umstellung geschähe
also vor allem auf Kosten des immer be-
liebteren Englischen. Wallonien will es
also genau umgekehrt machen wie der
Kanton Zürich, wo das Parlament eine
Landessprache – Französisch – gegen-
über dem Englischen hintenanstellen
möchte und damit einen nationalenAuf-
schrei ausgelöst hat.

Gesucht: Lehrpersonen

Allerdings dürfte sich im südlichen Bel-
gien damit ein Problem akzentuieren,
das den Schulbehörden schon heute
Kopfzerbrechen bereitet: Wie findet
man genügend Lehrpersonen, die des
Niederländischen mächtig sind? Diese
in Flandern zu rekrutieren, läge auf
der Hand. Doch jener Landesteil ächzt
selbst unter Lehrermangel, und das wirt-
schaftlich darbende Wallonien geniesst
nicht den besten Ruf. Eine Schulreform

von 2022 hat dieAttraktivität zusätzlich
eingeschränkt: Zwischen den Sprach-
regionen stimmen die Ferienkalender
seither noch weniger überein – was dazu
führt, dass eine in Wallonien unterrich-
tende, aber weiterhin in Flandern wohn-
hafte Lehrerin seltener mit den eigenen
Kindern in die Ferien fahren kann.

Aufgrund solcher Herausforderun-
gen ist darum immer noch nicht sicher,
ob der politische Plan, die andere grosse
Landessprache ab der dritten Primar-
stufe auch in Wallonien für alle obliga-
torisch zu machen, bis 2027 tatsächlich
umgesetzt werden kann. Ob das gravie-
rend ist, hängt – wie auch die Schwei-
zer Diskussion zeigt – von der eigenen
Wahrnehmung ab: Das eingangs er-
wähnte Beispiel zeigt jedenfalls, dass
schulischer Sprachunterricht mitunter
nicht einmal zu simplen Alltagsdiskus-
sionen befähigt.

Sollen Schulkinder zuerst Landessprachen lernen? Die Schweiz und Belgien mühen sich mit dieser Frage ab. ANP/IMAGO
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Was die E-ID alles mit sich bringt
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum elektronischen Identitätsausweis

GIOIA DA SILVA

Der Bund und das Parlament muss-
ten bis zur letzten Minute zittern. Seit
zehn Jahren arbeiten sie an der Einfüh-
rung einer E-ID.Doch am frühen Sonn-
tagnachmittag sah alles danach aus, als
würde das Volk die Vorlage erneut ab-
lehnen. Erst als Zürich als letzter Kan-
ton seine Resultate bekanntgab, war
klar: Die E-ID-Vorlage kommt durch,
mit einem Ja-Anteil von 50,39 Prozent.
Ausschlaggebend war die hohe Zustim-
mung in den Städten: In Zürich, Basel-
Stadt undGenf legten viele Stimmbürger
ein Ja in die Urne.Angenommen wurde
die Vorlage sonst nur in den Kantonen
Zug,Luzern,Waadt,Freiburg undTessin.

Ab wann kann ich jetzt eine E-ID
beantragen?
Das Einführungsdatum für die Schwei-
zer E-ID ist noch unklar. Der Pro-
grammcode ist noch in Entwicklung.
Das Bundesamt für Justiz geht davon
aus, dass der elektronische Identitäts-
ausweis frühstens im dritten Quartal
2026 zur Verfügung stehen wird. Da-
mit wird die E-ID sicher nicht vor dem
1. Juli 2026 verfügbar sein.

Allerdings ist noch eine Abstim-
mungsbeschwerde beim Zürcher Regie-
rungsrat hängig. Vertreter der Partei
Digitale Integrität haben sie wenige
Tage vor dem Urnengang eingereicht.
Gegenstand der Beschwerde ist das
Verhalten der Swisscom. Ihr wird vor-
geworfen, sich unzulässig in denAbstim-
mungskampf eingemischt zu haben.Das
Urteil steht aus.

Wie erhalte ich eine E-ID?
Der Bund stellt eineApp namens Swiyu
zur Verfügung, über die die E-ID bean-
tragt werden kann. Interessierte können
sie zu Testzwecken bereits heute her-
unterladen, sie ist via App-Stores von
Google und Apple verfügbar.

Zur Ausstellung der E-ID wird es
zwei Wege geben: Einerseits kann man
seine bisherige ID abfotografieren und
via Swiyu-App einreichen.Danach über-
prüft der Bund mit einem Live-Selfie-
Video, ob das Porträt der antragsstel-
lenden Person tatsächlich jenemGesicht
entspricht, das auch auf der ID-Karte
abgebildet ist. Stimmt das Gesicht der
antragstellenden Person mit dem Foto
auf der ID-Karte überein, stellt der
Bund die E-ID aus. Sie wird verschlüs-
selt auf dem Handy gespeichert.

Das Selfie-Video wird vom Fedpol
während fünf Jahren gespeichert. Die
Behörden dürfen laut E-ID-Gesetz das
Gesichtsbild nur verwenden, um fest-
zustellen, ob sich jemand eine E-ID
erschlichen hat. Wer verhindern will,
dass das Fedpol zusätzliche biometri-

sche Daten speichert, wählt den zweiten
Ausstellungsweg: Man vereinbart einen
Termin in einem Passbüro und erscheint
persönlich auf demAmt. Dort verifizie-
renAngestellte die Identität der antrag-
stellenden Person. Es fällt kein zusätz-
liches Gesichtsbild an. Danach wird die
E-ID direkt via Swiyu-App ausgestellt.

Wie wird der elektronische Identitäts-
ausweis künftig eingesetzt?
Mit der E-ID können Nutzer ihre eigene
Identität im Internet zweifelsfrei nach-
weisen. Dies ist zum Beispiel nötig,
wenn jemand im Internet ein Bank-
konto eröffnen oder ein Mobiltelefon-
Abo abschliessen will. Auch können
Web-Shops die E-ID verlangen, falls
Kunden Alkohol oder Zigaretten kau-
fen wollen.

Allerdings dürfen nur jene Teile der
E-ID abgefragt werden, die unbedingt
erforderlich sind.Will ein Kunde online
Bier bestellen, darf derWeb-Shop nicht
die ganze E-ID abfragen, sondern nur
die Information zum Alter. Die E-ID
kann bestätigen, dass der Kunde älter
ist als 16, ohne allerdings sein genaues
Geburtsdatum bekanntzugeben.

Der Nutzer muss in der E-ID-App
jede Information einzeln freigeben. Er
kann also überprüfen, ob derWeb-Shop
nebst der Information, dass er älter ist
als 16 Jahre, noch andere ID-Kompo-
nenten abfragt.Damit behält er die Kon-
trolle darüber, welche Information er
mit welcher Website teilt.

Damit schützt der Einsatz der E-ID
für manche Anwendungen die Privat-
sphäre besser, als wenn man die ID-
Karte oder den Reisepass abfotogra-
fiert, um eine Dienstleistung im Inter-
net zu erhalten.

Kann mein Einsatz der E-ID rückver-
folgt werden?
Nein. Die kryptografischen Verfahren,
die bei dem elektronischen Identitäts-
ausweis eingesetzt werden, sorgen da-
für, dass die Nutzer nicht rückverfolg-
bar sind – auch nicht über Randdaten,
die beim Kommunikationsaufbau ent-
stehen, wenn sich ein Mobiltelefon mit
dem Server einer bestimmten Website
verbindet. Das System hinter der E-ID
stellt also sicher, dass weder Unterneh-
men noch Behörden nachverfolgen
können, welche Nutzer ihre E-ID für
welche Zwecke einsetzen. In der Fach-
sprache sagt man dazu Unverknüpfbar-
keit («unlinkability»).

Wird der Ausländerausweis jetzt auch
digital?
Ja. Gleichzeitig wie die E-ID wird auch
der digitale Ausländerausweis geschaf-
fen.DieAusgabe erfolgt ebenfalls durch
die Swiyu-App. Voraussetzung für den

Bezug der digitalenVersion desAuslän-
derausweises ist ebenfalls eine analoge
Karte mit einer Aufenthaltserlaubnis.

Welche Dokumente kann ich mit der
App beziehen?
Künftig ist vorgesehen, dass auch an-
dere Nachweise über die Swiyu-App
bezogen werden können. Möglich sind
unter anderemDokumente wie dieMel-
debestätigung, der Strafregisterauszug
oder der Betreibungsregisterauszug.

In gewissen Kantonen ist es heute
schon möglich, den Lernfahrausweis
über die App zu erhalten. Künftig soll
auch der Führerausweis digital bezogen
werden können.

Geplant ist, dass in Zukunft auch
private Firmen die Systeme der E-ID
nutzen können. Denkbar ist, dass Kran-
kenkassenkarten, Konzerttickets und

Universitätsdiplome über die App ge-
speichert werden können. Dafür liegt
allerdings noch kein Zeitplan vor.

Werde ich künftig Volksinitiativen und
Referenden elektronisch unterschrei-
ben können?
Das ist denkbar, allerdings ist es bis da-
hin noch ein langerWeg. Der elektroni-
sche Identitätsausweis schafft eine wich-
tigeVoraussetzung für das E-Collecting.
Im Auftrag des Parlaments arbeitet die
Bundeskanzlei gerade an einem Pilot-
projekt für das elektronische Unter-
schriftensammeln.

Die Einführung des E-Collecting
würde das Schweizer Politsystem aller-
dings grundlegend verändern. Das birgt
eigene Risiken.Bevor ein solcher Schritt
vollzogen würde, müsste das Parlament
erst die gesetzliche Grundlage dafür
schaffen. Auch eine Volksabstimmung
wäre nicht ausgeschlossen.

Ist der Programmcode der E-ID sicher?
Das kann erst beantwortet werden,
wenn die Entwicklung abgeschlossen
ist. Beim Bund arbeiten gegenwärtig
um die 120 Entwickler am Code hin-
ter der E-ID.

Linus Gasser, Cybersicherheitsfor-
scher an der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule in Lausanne (EPFL),
hat eigene Analysen an bisherigen Ver-
sionen des Programmcodes getätigt. Er
sagt, das Programm sei nach heutigem
Wissen der Programmierung und der
Kryptografie gestaltet.

Wie üblich bei Projekten, die den
Datenschutz hochhalten, ist der Pro-
grammcode der Schweizer E-ID ver-
öffentlicht. Der Bund hat eine Sicher-
heitsfirma damit beauftragt, Sicherheits-
lücken im Programmcode zu finden.
Weiter betreibt er ein Bug-Bounty-
Programm, in dem externe Sicher-
heitsexperten Schwachstellen melden
können und dafür Geld erhalten. Da-
mit steigert die Bundesverwaltung die
Wahrscheinlichkeit, Schwachstellen im
Code möglichst früh zu bemerken.

Kann ich die E-ID verlieren?
Die E-ID ist mit dem Gerät verbunden,
mit dem man sie beantragt hat. Verliert
man das Gerät, verliert man auch die
E-ID. Auch wer das Smartphone wech-
selt, muss eine neue E-ID beantragen.
Das mag umständlich sein, ist aber ein
Zeichen dafür, dass die E-ID in keiner
Cloud gespeichert liegt, sondern nur auf
dem Mobiltelefon existiert.

Anders als beim Verlust einer ana-
logen ID-Karte muss man den Verlust
einer E-ID keiner Polizeistelle melden.
Allerdings verliert die verlorene E-ID
automatisch ihre Gültigkeit, wenn man
mit einem neuen Telefon eine neue
E-ID beantragt.

Muss ich eine E-ID machen?
Nein. Die E-ID ist freiwillig. Die Be-
hörden bieten sämtliche Dienstleistun-
gen weiterhin auch analog an. Mittel-
fristig könnte es aber sein, dass gewisse
Online-Dienste nur noch mit der E-ID
funktionieren. Ob sich das Internet tat-
sächlich dahingehend entwickelt, ist
heute aber noch nicht absehbar.

Was kostet der elektronische Identi-
tätsausweis?
Für den einzelnen Nutzer ist die E-ID
kostenlos. Der Bund schultert Kosten
von rund 180 Millionen Franken für die
Entwicklung der E-ID und den Betrieb
des Systems bis zum Jahr 2028.

Soll ich für meine Kinder eine E-ID
beantragen?
Eltern dürfen eine E-ID für ihre Kin-
der beantragen. Sie bekommen die E-ID
des Kindes direkt in ihre Swiyu-App ge-
schickt. Allerdings werden Kinder ihre
E-ID kaum benötigen, solange sie sich
nicht selbständig im Internet bewegen
oder auf Behördendienstleistungen zu-
greifen möchten.

Teenager ab 16 Jahren können aller-
dings ihre E-ID vorweisen, falls sieAlko-
hol oder Tabakwaren kaufen möchten.

Werde ich mich künftig auf Pornogra-
fie-Seiten identifizieren müssen?
Das kommt darauf an, welche Regeln
die Anbieter umsetzen. Heute wäre es
Pornografie-Portalen laut Schweizer
Gesetz verboten, Jugendlichen unter
16 Jahren Zugang zu ihren Seiten zu
gewähren. Die Kontrolle versagt aller-
dings: Auch jugendliche Nutzer kön-
nen denWarnhinweis einfach mit einem
Klick auf «Ich bin über 18» umgehen.
Das Parlament versucht seit Jahren, dies
zu ändern.

Mit der E-ID hat die Schweiz künftig
dieVoraussetzung dafür, dass sich Inter-
netnutzer ausweisen können, ohne ihre
Privatsphäre allzu stark zu beschneiden.
Es ist daher davon auszugehen, dass die
Politik den Druck auf Pornografie-Por-
tale erhöht, Alterskontrollen durchzu-
führen. Unmittelbar ist allerdings keine
Änderung zu erwarten.

Gilt die E-ID beim Grenzübertritt als
Reisedokument?
Nein. Die E-ID gilt mindestens in einer
ersten Phase voraussichtlich nur im In-
land und ist primär für digitale Anwen-
dungen gedacht. Für den Grenzübertritt
wird es nach wie vor einen analogen
Ausweis brauchen.

Die E-ID ist mit
dem Gerät verbunden,
mit dem man sie
beantragt hat. Verliert
man das Gerät, verliert
man auch die E-ID.

Tessiner gegen
steigende Prämien
Zweimal Ja zur Deckelung

pja. · Punkto Krankenkasse herrscht
im Südkanton eine besondere Tendenz:
Die Prämien steigen deutlich über dem
schweizweitenDurchschnitt an.Umeine
Entlastung zu bewirken, haben die Tes-
siner gleich zwei entsprechende Volks-
initiativen gutgeheissen. So sagten sie
mit 57 Prozent Ja zur «Begrenzungs-
vorlage» der SP: Die Krankenkassen-
prämien sollen maximal 10 Prozent des
Einkommens betragen, über das ein
Haushalt verfügt.Noch deutlicher, näm-
lichmit 60,5Prozent,hiessendieTessiner
die Vorlage der Lega gut. Diese will die
maximal abzugsfähigen Beträge fürVer-
sicherungsprämien erhöhen – fürAllein-
stehende von 5500 auf 9000 Franken, für
Ehepaare von10 900 auf 18 000Franken.
BeiRentnerpaaren soll dieErhöhungbis
22 300Frankengehen.Im laufenden Jahr
sowie 2024 stiegendieTessinerKranken-
kassenprämien um 10,5 Prozent. Damit
ist der Südkanton der Spitzenreiter.

Nein zu
Kita-Gutscheinen
Ablehnung im Kanton Solothurn

rag. · Seit der Annahme der 13.AHV-
Rente spricht die Schweiz davon, dass
linke Anliegen an der Urne im Trend
seien.DieserBefundgilt zumindest nicht
für Solothurn, obwohl sich dort sogar
Bürgerliche und Wirtschaftsverbände
den Linken anschlossen. 64,5 Prozent
der Solothurner Stimmbevölkerung sa-
gen Nein zumKita-Gesetz.Bei einem Ja
wären Gutscheine an Familien verteilt
worden, die diese bei Kindertagesstät-
tenoderHortenhätten einlösenkönnen.
Einkommen und Vermögen der Fami-
lie hätten die Höhe des Gutscheines be-
stimmt. Die breite Allianz aus SP, Grü-
nen, GLP, Mitte, einigen FDP-Mitglie-
dern undWirtschaftsverbänden verliert
damit die Abstimmung deutlich. Das
überparteiliche Komitee aus SVP, EVP
und die Mehrheit der FDP warnte vor
steigenden Kosten. Nur in den Städten
Solothurn und Olten prallte das Argu-
ment der Gegner ab.
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Die Städte entscheiden die Abstimmung über das E-ID-Gesetz
Stimmbeteiligung: 49,6 Prozent
Ja-Stimmen-Anteil: 50,4 Prozent

IN KÜRZE

Mieterhöhungen werden
in Bern transparent
rag. · Während die Hauseigentümer
auf nationaler Ebene die Abschaffung
des Eigenmietwertes feiern, punkten in
Bern die Mieter. Künftig müssen Ver-
mieter beim Wohnungswechsel den
Mietern offenlegen, wie hoch die Woh-
nungsmiete bisher war. 51,2 Prozent der
Berner Bevölkerung sagen Ja zur Miet-
Initiative, wobei die Städte Bern und
Biel ausschlaggebend waren.Das Initia-
tivkomitee argumentiert, dass die Mie-
ten im Kanton Bern 32 Prozent zu hoch
seien, und will mit mehr Transparenz
die Mieter entlasten. Die Parlaments-
mehrheit und die bürgerliche Regierung
bezweifeln, dass die Formularpflicht
die Mieten senken könne. Sie bringe
vor allem bürokratischen Mehraufwand
mit sich.

Schwyz stimmt
für höhere Lehrerlöhne
rag. · «Ein Ja für unsere Kinder» for-
derten die Schwyzer Lehrpersonen. Sie
wurden erhört. Nun steigen die Ein-
stiegslöhne von Primarlehrerinnen und
Primarlehrern im Kanton Schwyz: Wer
in den Beruf einsteigt, erhält künftig
bei einem Vollzeitpensum über 87 000
Franken.Zurzeit sind es ungefähr 79000
Franken. Im Kanton Zürich beträgt der
Einstiegslohn fast 99 000 Franken. 53,2
Prozent der Schwyzer Stimmberechtig-
ten sprachen sich für die Vorlage aus.
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